
Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
 
1. Geltungsbereich und Allgemeines 
1.1. Es gelten ausschließlich unsere Lieferung- und Zahlungsbedingungen. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden – wenn wir ihnen nicht 

ausdrücklich zustimmen – nicht akzeptiert, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Auch das Schweigen auf eine Auftragsbestätigung des 
Käufers mit widersprechendem Inhalt gilt als Ablehnung. In jedem Fall liegt in der Entgegennahme der gelieferten Ware das Einverständnis mit unseren 
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. 

1.2. Unsere Angebote sind freibleibend. Bestellungen sind für uns nur verbindlich, so weit wir sie bestätigen oder ihnen durch Übersendung der Ware 
nachkommen. Abmachungen, die mündlich durch unsere Mitarbeiter oder Angestellten getroffen werden, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer 
schriftlichen Bestätigung. 

1.3. Bei Verwendung der gelieferten Ware sind Schutzrechte Dritter zu beachten. 
1.4. Mit Erscheinen dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen treten alle früheren außer Kraft. 
2.  Lieferung 
2.1. Wir liefern ausschließlich in Verkaufsverpackungen 
2.2. Frischfleisch / Wurstwaren werden in Mehrweg / Plastikwannen oder Verkaufskartons in Kühlfahrzeugen geliefert. Teilweise ist die Ware vakuumverpackt. 
 Tiefkühlware wird in Kartons generell in Tiefkühlfahrzeugen ausgeliefert. Haltbare Ware wird in Kartons, Eimern, Schlauchbeutel oder Säcken geliefert. 
2.3. Solange der Käufer mit Verbindlichkeiten im Rückstand ist, ruht unsere Lieferpflicht. 
2.4. Bei schuldhafter Überschreitung einer vereinbarten Lieferfrist ist Lieferverzug erst nach Setzen einer angemessenen Nachfrist gegeben. 
3. Preise, Berechnungen und Versand 
3.1. Für die Berechnung gelten stets die am Tage der Lieferung ab Versandort gültigen Preise 
3.2. Bei Lieferungen von Culinar Produkten unter 64,-- Euro Warenwert wird eine Fracht in Höhe von 4,40 Euro berechnet. Bei Lieferung von 

Tiefkühlprodukten zwischen 50 und 100 kg pro Abladestelle, liefern wir frachtfrei Bestimmungsort des Käufers. Unterhalb dieser Mengen erheben wir 
einen Frachtkostenzuschlag per kg, der an die jeweils aktuellen Speditionskosten angeglichen ist, es sei denn, der Kunde akzeptiert eine UPS – 
Anlieferung.  

3.3. Alle Sendungen reisen, auch wenn frachtfreie Lieferung erfolgt, für Rechnung und auf Gefahr des Käufers ab Werk. 
4. Höhere Gewalt 
 Fälle höherer Gewalt, als solche gelten die Umstände und Vorkommnisse, die mit der Sorgfalt einer ordentlichen Betriebsführung nicht verhindert werden  
 können, suspendieren die Vertragsverpflichtungen der Parteien für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung. Überschreiten sich daraus 

ergebende Verzögerungen von sechs Wochen, so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag 
zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nicht. 

5. Zahlung 
5.1. Unsere Rechnungen sind ohne Abzug nach Rechnungsdatum innerhalb von 21 Tagen fällig und zahlbar rein netto Kasse. Bei Vereinbarung von 

Banklastschriften sind sie innerhalb von 9 Tagen mit 3 % Skonto zur Zahlung fällig. 
5.2. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist werden unter Vorbehalt der Geltendmachung eines weiteren Schadens, Verzugszinsen in Höhe von 8% über 

dem jeweilig veröffentlichten Basiszinssatz berechnet.. 
5.3. Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen. 
5.4. Bei Zahlungsverzug und begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Käufers sind wir – unbeschadet unserer sonstigen 

Rechte – befugt, Sicherheiten oder Vorauszahlungen für ausstehende Lieferungen zu verlangen und sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung 
sofort fällig zu stellen. 

5.5. Nur unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen berechtigen den Käufer zur Auflehnung oder Zurückbehaltung. 
6. Mängelrügen und Gewährleistung 
6.1. Alle Angaben über Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien 

den Käufer jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. 
6.2. Der Käufer hat die gelieferte Ware – so weit zumutbar auch durch eine Probeverarbeitung – sofort bei Eingang nach Mängeln bezüglich Beschaffenheit 

und Einsatzzweck hin zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, uns sofort Anzeige zu machen. Unterlässt der Käufer die Anzeige so gilt die Ware 
als genehmigt. 

6.3. Beanstandungen müssen innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware – bei versteckten Mängeln nach ihrer Entdeckung, spätestens jedoch – 
vorbehaltlich einer längeren gesetzlichen Frist - 6 Monate nach Erhalt der Ware – schriftlich unter Beifügung von Belegen und unter genauer Angabe der 
Gründe erhoben werden. Mängelrügen für Frischfleisch und Tiefkühlware müssen sofort, vor Abnahme der Lieferung auf dem schnellsten Weg entweder 
telefonisch oder fernschriftlich zur Kenntnis gebracht werden. Die Ware darf in solchen Fällen nicht weiterverarbeitet werden und muss sich in prüffähigem 
Zustand befinden. Die Überschreitung des Mindesthaltbarkeits- und Verfalldatums nach regulärer Anlieferung im Verfügungsbereich des Käufers gehört 
nicht zu den Warenmängeln und berechtigt insbesondere nicht zur Rückgabe der Ware. Bei amtlichen Probeentnahmen für Fleisch / Wurst ist  unbedingt 
eine Gegenprobe zu fordern und uns diese unverzüglich in der vom Beamten übergebenen amtlich versiegelten Form zu übersenden. 

6.4. Unsere Gewährleistungspflicht im Rahmen des § 439 BGB beschränkt sich nach Wahl des Käufers auf Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer 
mangelfreien Ware. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Beanstandete Ware darf nur mit unserem ausdrücklichen Einverständnis 
zurückgesandt werden. 

6.5. Der Verkäufer hat für sich und seine Erfüllungsgehilfen nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Eine Schadensersatzpflicht umfasst nur den 
nach Ursache und Ablauf bei Geschäften der fraglichen Art typischerweise entstandenen Schaden unsere Verpflichtung zur Leistung von 
Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, und ist begrenzt auf den Rechnungswert unserer an dem schadensstiftenden Ereignis unmittelbar 
beteiligten Warenmengen. 

7. Annahmeverzug 
Bei Annahme- oder Abrufverzug können wir wahlweise Vorkasse fordern oder nach Friststellung von mind. 3 Tagen entweder vom Vertrag zurücktreten 
oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen. 

8. Eigentumsvorbehalt 
8.1. Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die verkauften Waren unser Eigentum. Der 

Käufer ist befugt, über die gekaufte Ware im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen. 
8.2. Ohne besondere Vereinbarung im Einzelfall gehen alle aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen im Höchstbetrag 

unserer Ansprüche zur Sicherung auf uns über. Der Käufer ist ermächtigt, diese bis zum Widerruf oder zur Einstellung seiner Zahlungen an uns für 
unsere Rechnung einzuziehen. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, die Benennung des Schuldners und direkte Zahlung an uns zu verlangen. 

8.3. Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren und Forderungen sind uns vom Käufer unverzüglich mit eingeschriebenen Brief mitzuteilen. 
8.4. Die Ausübung des Eigentumvorbehaltes bedeutet nicht den Rücktritt vom Vertrag. 
8.5. Die Waren und die an ihre Stelle tretenden Forderungen dürfen vor vollständiger Bezahlung unserer Forderung weder an Dritte verpfändet noch zur 

Sicherung übereignet oder abgetreten werden. 
8.6. Die verwendeten Transportbehälter/Paletten/Wannen bleiben Eigentum des Lieferanten und werden in der Regel sofort bei der Anlieferung bzw. bei der 

nächsten Lieferung im Wechsel ausgetauscht. Sie sind auf Anforderung jederzeit herauszugeben. Bei Verlust sind wir berechtigt, die 
Wiederbeschaffungskosten in Rechnung zustellen. 

9. Unwirksame Klauseln 
Bei Unwirksamkeit einzelner Klauseln dieser AGBs bleiben die übrigen Bestimmungen gültig. 

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
10.1. Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz. 
10.2. Gerichtsstand ist Mainz. 
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